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Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

21/03 GesmbH-Recht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

61/01 Familienlastenausgleich

Norm

ABGB §1151;

EStG 1988 §22 Z2;

FamLAG 1967 §41 Abs1;

FamLAG 1967 §41 Abs2 idF 1993/818;

FamLAG 1967 §41 Abs3 idF 1993/818;

GmbHG §15;

GmbHG §18;

Rechtssatz

Es ist evident, dass einem zu 95 Prozent an der Gesellschaft beteiligten Gesellschafter bei der Geschäftsführung "völlig

freie Hand" gelassen wird. Dies spricht aber nicht gegen die betriebliche Eingliederung des Geschäftsführers. Eine

solche ist auch nicht zwingend davon abhängig, ob der Geschäftsführer einen eigenen Arbeitsplatz im Büro der

Gesellschaft benutzt.
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